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Editorial Editorial

Obmann Peter Fahrner

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Am 25. September durfte ich mit 
Helmut Blaser, Leiter der WKO-
Regionalstelle Liezen, dem Bezirks-
hauptmann Mag. Dr. Josef Dick 
unsere Einwände für das Lkw-Fahr-
verbot auf der B320 vorbringen.

Es ist mir vorab gelungen die ur-
sprünglich nur auf den Bezirk    
Leoben geplante gelbe Zone auf die 
Bezirke Bruck und Mürzzuschlag, 
Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Südost-
Steiermark, Graz, Graz-Umgebung  
und Leibnitz auszuweiten. Voitsberg 
und Deutschlandsberg waren trotz 
meiner Bemühung nicht möglich in 
die Ausnahme „gelbe Zone“ zu inte-
grieren.
Die Bezirke Murtal und Murau 
waren aufgrund der Nicht-Berück-
sichtigung des Bezirkes Liezen beim 
Fahrverbot auf der B317 schlichtweg 
nicht erwünscht.

Der Wunsch meinerseits, die gesam-
te Steiermark in die Ausnahme ein-
zubeziehen, fand ebenso keinerlei 
Gehör.
Erfreulicherweise wurde meine For-
derung, dass ortsansässige Unter-
nehmen jederzeit an ihren Standort 
zufahren dürfen, aufgenommen und 
zugesichert. Mit dieser Zusage sind 
wir nach zwei Stunden Verhandlung 
zuversichtlich auseinandergegangen.

Doch als die überarbeitete Verord-
nung schließlich vorlag, fand sich 
weder der Passus „jederzeitige Zu-
fahrt zum Standort möglich“, noch 
die Ausnahme Graz darin. Unver-
züglich haben wir unseren Einwand 
der BH Liezen mitgeteilt, auch dies-
mal ohne Gehör zu finden. 

Ein neuerlicher Termin am 20. No-
vember mit meiner Fachgruppen-
geschäftsführerin DI Anja Krenn 
sowie mit den Vertretern des Fach-
verbandes – Obmann Günter Reder 
und Geschäftsführer Mag. Dr. Peter 
Tropper – brachte trotz freundli-
chem Empfangs und unserer guten 
Argumente keinen Erfolg. Es wurde 
lediglich vertröstet: „Frühstens 2020 
werde man sich die Verordnung 
nochmals ansehen, es sei aber dahin-
gestellt, ob die Gemeinderatswahl im 
März 2020 mit dieser Entscheidung 
zu tun hat. Stattdessen wurde medial 
der „Aufbruch zur Jagd auf den Lkw“ 
verkündet und prompt umgesetzt.

Zum Nachdenken ...
In Schladming wurde eine 10er 
Gondel in kürzester Zeit gebaut und 
aktuell eröffnet. Hier war der Lkw 
bestimmt hilfreich und wenn nicht 
wirklich erwünscht, so doch zumin-
dest geduldet und GEBRAUCHT.
Lebensmittel für den Tourismus, 
aber auch für die Bevölkerung oder 
etwa auch eventuell die schmutzi-

ge Wäsche der Hotels abholen und 
die saubere bringen etc. – dafür 
DÜRFEN Lkw fahren. Auch Pkw 
und Busse, mit Touristen gefüllt, 
sind gern zum Nightrace und zu 
Großveranstaltungen übers ganze 
Jahr gesehen. Verstehen Sie mich 
nicht falsch: Natürlich bin auch ich 
für Wintersport, Spaß, Urlaub und 
Unterhaltung  – also alles, was den 
Menschen gut tut und Freude be-
reitet – zu haben  Aber natürlich 
INKLUSIVE der Wertschätzung für 
unsere Lkw, die letztlich dafür die 
Basis sind!

Mit der Umsetzung des Fahrverbo-
tes auf der B320 wurde das Signal 
gesetzt, dass Lkw den Bezirk Liezen 
meiden sollten. Schließlich werden 
Lkw für vieles Negative verantwort-
lich gemacht. Aber ob das ein kluger 
Schachzug ist? Wo doch die Beispiele 
zeigen, dass man den Lkw braucht. 
Und wo viele Praxisbeispiele bereits 
vorliegen, dass diese Art der Ziel- 
und Quellverkehrsausnahmen nicht 
funktioniert?

Umwegverkehre und dadurch mehr 
CO2 spielen hier offensichtlich keine 
Rolle. Scheinbar ist das CO2, welches 
durch behördliche Fahrverbote  ent-
steht, nicht oder weniger schädlich!? 
Mehrkosten, welche Unternehmern 
hierdurch entstehen, finden kein In-
teresse.

Ganz offensichtlich liegt es daran, 
dass dort, wo kein politischer Wille 
für den Lkw besteht, es auch keine 
Straße für uns Transporteure gibt.
Wir sind weder bei der Politik, noch 
bei der Bevölkerung, noch bei den 
Medien (mit wenigen Ausnahmen) 
erwünscht 
Dass uns JEDER braucht, wird ge-
konnt ausgeblendet. Ganz nach dem 
Motto: „Wasch mir das Fell, aber 
mach mich nicht nass.“
Verlasst Euch drauf, wir, die Fach-
gruppe Güterbeförderung, eure 
Vertretung,  werden weiter für euch 
kämpfen!

Auch, wenn selbst ein heimischer 
Spediteur medial fordert, Güter 
auf die Schiene zu bringen, aber in 
Wirklichkeit eine große Lkw-Flot-
te aus Rumänien einen Teil seiner 
Geschäfte abwickelt!  Davon hat er 
freilich nichts erzählt … möglicher-
weise, um als „gut“ und „umwelt-
freundlich“ zu gelten. Aber unsere 
heimischen Flotten entsprechen 
dem modernen Stand der Technik 
und SIND umweltfreundlich!!! Man 
muss sich doch nicht schämen, wenn 
man mit Lkw arbeitet. Oder sind die 
Leistungen, Arbeitsplätze und Men-
schen im Lkw inklusive aller dadurch 
erbrachten Steuern und Abgaben der 
österreichischen Transportunterneh-
mer weniger wert, als die der anderen 
Branchen? Tiefgründige Gedanken 

im Advent, in einer besonderen Zeit 
im Jahr …

Und noch ein Blick voraus: Am 
Samstag, dem 16. Mai, findet wie-
der unsere Fachgruppentagung im 
Messecenter Graz statt – mit dem 
Themenschwerpunkt CO2. Da wir 
vergleichbare Verhältnisse wie die 
Schweiz haben, hab ich mich be-
müht den Direktor des Schweizer 
Nutzfahrzeugverbandes, Herrn Reto 
Jaussi, für einen Vortrag zu gewinnen 
– und das mit Erfolg.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
abschließend ein Danke an alle, die 
auch 2019 mitgeholfen haben, Ös-
terreich mit dem zu versorgen, was 
jeder täglich braucht. Und ohne uns 
würden auch viele Packerl unterm 
Christbaum fehlen …

Ich wünsche uns allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, Zuversicht und vie-
le kleine Wunder für das neue Jahr 
2020.

Euer Obmann
Peter Fahrner 

Editorial

Fahrverbote … und der 
Wunsch ans Christkind



| 6 |  								          			      | 7 | 

Fachgruppe aktuell Fachgruppe aktuell

Verkehrsinfo international

Boxen stopp

Fachgruppe aktuell
Fahrverbote ... und der Wunsch ans Christkind	 4
„Vermeiden – Verringern – Verbessern“	    8

Verkehrsinfo national

 					   
Wirtschaftskammerwahl 2020 | Steiermark		  32
Konzessionsprüfung für das Güterbeförderungsgewerbe in der Steiermark		  34
Grundqualifikation für Berufskraftfahrer		  35
Transporteure auf medialem Überholkurs		  36
Transportrait: Pirker Gesellschaft m.b.H.			   38
Transportrait: Erdbau Köfer e.U.					     40
Terminaviso: Fachgruppentagung 2020	 42

Schweiz: 			   LSVA – unveränderte Tarife 2020	 18
Polen:			   Rettungsgasse und das Einscheren im Reißverschlussverfahren verpflichtend	     19
Belgien:			   Antwerpener Umweltzone wird mit 1. Jänner 2020 verschärft	 20

Vorabinfo: Kollektivvertrag Arbeiter im konzessionierten Güterbeförderungsgewerbe gültig ab 01.01.2020	 10
Vorabinfo: Kollektivvertrag Angestellte im konzessionierten und Kleintransportgewerbe gültig ab 01.01.2020	 12
Kollektivvertrag Fahrradboten unterschrieben – Gültigkeit ab 01.01.2020	 14
Burgenland: Lkw-Fahrverbote an den Grenzübergängen Klingenbach/Deutschkreutz/Bonisdorf	 15
Tirol: Fahrverbot für EURO-4-Lkw seit 31. Oktober 2019 auf Teilabschnitt der Inntalautobahn	 15
66. KDV-Novelle im BGBI veröffentlicht	 16
Neue Meldeschiene der Statistik Austria ab 2020	 16
Gütesiegel „Staatlich geprüft“ für reglementierte Gewerbe (Nicht-Handwerke)	 17

Inhalt

Impressum: Volle Fahrt – Ausgabe 52
Herausgeber: Fachgruppe f. d. Güterbeförderungsgewerbe, Redaktion: FG f. d. Güterbeförderungsgewerbe Steiermark, 8021 Graz, Körblergasse 111–113, 
Tel.: 0316/601-610, Fax: 0316/601-735, E-Mail: befoerderung.gueter@wkstmk.at, Internet: http://wko.at/stmk.transporteure; Titelbild © printverlag; 
Medienverlag: print-verlag, Berliner Ring 71/3/16, 8047 Graz, Anzeigenverkauf: TopMedia-Agentur Andreas Bunderla – Tel. 0664/45 41 124; Fotos: © WKO; 
print-verlag;  Fotolia.com; Länderbutton: © Helmut Niklas; © dip/Fotolia.com; Druck: Medienfabrik Graz; © Druck- und Satzfehler vorbehalten

©
Fo

to
: 

 E
le

na
 B

lo
kh

in
a/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Transport Service
Informationen zur MauttarifVO 2019	 24
Verordnung über die Festlegung der Vignettenpreise  	 27
Förderungen: Meisterprüfungsbonus 2020  	 28
Aktuelle VPI- und Inflationsentwicklung in Österreich	 29
Transporteure A–Z: Melden auch Sie sich an!	 29
Pfuscherbekämpfung: Meldungen online möglich	 30
Friends on the Road: Gemeinsames Auftreten ist das Gebot der Stunde – jetzt LogCom-Mitglied werden!	 30

DI Gerhard Schauperl • Mag. Nicole Körver 
Roland Amtmann • Peter Allmer • Gottfried Golob • Christoph Jöbstl • Franz Leitner 

Josef Maier • KommR Daniela Müller-Mezin • Ing. Franz Tieber • Helmut Ofner 
Dr. Johann Huber • Ing. Herbert Brandl, MAS.MSc. • Isabella Rohrer 

Jürgen Peinhopf • Hans-Jürgen Resch • Ing. Markus Pototschnig • Silvia Hruska 
KommR Erich Schoklitsch • Christoph Hötzl • Georg Mayer • Horst Günter Krenn 

KommR Franz Glanz • Petra Bucher • DI Michael Zottler

Assistenz
Pamela Prinz

Wir bedanken uns recht herzlich für die angenehme Zusammenarbeit und das uns 
entgegengebrachte Vertrauen!  

Für die kommenden Festtage wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie alles erdenklich 
Gute, Gesundheit und persönliches Wohlergehen! 

Mit besten Grüßen  
Wirtschaftskammer Steiermark  

Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe

Frohe Weihnachten und viel Erfolg für 2020!

Peter Fahrner
Obmann

DI Anja Krenn
Geschäftsführerin

Ausschussmitglieder
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Der Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe 
lädt zu einer Veranstaltung zum Thema:

„Vermeiden – Verringern – Verbessern 
Wie der Straßengüterverkehr zur 
CO2-Reduktion und Klimazielen beitragen kann“

Am Freitag, 31. Jänner 2020, ab 09:00 Uhr 
in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Saal 6,
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Folgende Referenten haben ihr Kommen bzw. 
ihre Veranstaltungsbeiträge bereits fix zugesagt: 
•	 Günther REDER (Obmann des Fachverbandes Güterbeför-

derung – www.dietransporteure.at) 
•	 Alexander KLACSKA (Obmann der Bundessparte Transport 

und Verkehr – www.wko.at/bstv) 
•	 Franz WEINBERGER (MAN/Nutzfahrzeugindustrie IV -      

www.automobilimporteure.at/ueber-uns/) 
•	 Matthias MAEDGE (Int. Road Transport Union – Genf – 

www.iru.org) 
•	 Georg HAUGER (Technische Universität Wien/Institut für 

Verkehrssystemplanung)
•	 Wolfgang THOMA (ANSORGE Logistik – Biessenhofen -  

www.ansorge-logistik.de/index.php/startseite.html)

Anmeldung unter office@dietransporteure.at 
bis 10. Jänner 2020 

„Vermeiden –   
  Verringern –    
  Verbessern“

… das gilt für Unfälle und deren Prävention wie auch für Maßnahmen für die Umwelt

Es ist traurig, wenn es im Straßen-
verkehr zu schweren Verletzungen 
und Todesfällen kommt, und noch 
schlimmer, wenn es sich bei den 
Opfern um Kinder handelt. Wien 
plant aufgrund der jüngsten Vor-
kommnisse ein Rechtsabbiegeverbot 
für Lkw über 7,5 t hzG einzuführen, 
mit dem Argument, dass Kollisio-
nen mit Lkw schlimmere Unfallfol-
gen haben als Zusammenstöße mit 
Pkw. Ausgenommen vom Rechts-
abbiegeverbot sollen lediglich Lkw 
werden, die ein Einbiegeassistenz-
system eingebaut haben. Busse, die 
ebenfalls über einen nicht weniger 
großen toten Winkel verfügen wie 
ein Lkw, sind jedoch von dieser Re-
gelung ausgenommen. 
Für den steirischen Obmann des 
Güterbeförderungsgewerbes Peter 
Fahrner ist der gesamte Verord-
nungsentwurf unverständlich: „Die 
Verordnung verfolgt zwar einen gu-

 KLIMAGIPFEL – 
SAVE THE DATE!

ten Zweck, blendet jedoch die ge-
samten daraus resultierenden Folgen 
aus und entbindet Fußgänger wie 
auch Radfahrer – und in Falle von 
Kindern auch deren Eltern – von 
Eigenverantwortung.“ Gezielte ver-
kehrserzieherische Maßnahmen und 
ein generelles „Augen und Ohren 
auf die Straße – mit Hände weg vom 
Handy und Ohrhörer in die Tasche 
– für alle Beteiligten“ würde ziel-
gerichteter auf die eigentliche Pro-
blematik abzielen.“ Stattdessen ein 
Rechtsabbiegeverbot zu verhängen 
und dadurch mehrmaliges Linksab-
biegen zu erzwingen und großräu-
mige Umwege zu erhalten, bringt 
nicht nur mehr Verkehr und mehr 
CO2 in die Stadt, sondern führt mit-
unter auch zu mehr Verkehr abseits 
der Hauptadern und damit zu Ver-
kehr in eigentlich verkehrsärmeren 
Wohn- und Schulgebieten. „Ob das 
den gewollten Sicherheitsaspekt ge-

nüge tut, ist zu bezweifeln“, schüt-
telt Fahrner den Kopf, und setzt 
nach: „Umwelttechnisch bleibt man 
auf jeden Fall auf der Strecke: ent-
weder durch die Mehrkilometer, die 
ein Umweg generiert, oder durch 
die Verlagerung der Transporte von 
einem großen Lkw auf mindestens 4 
bis 5 kleine Transporter, wobei sich 
aber nicht jede Ladung auf kleinere 
Lkw aufteilen lässt. Etwa Baustellen 
könnten mit Schotter, Beton und an-
deren Baumaterialien mittels Klein-
Lkw gar nicht beliefert werden.“ Es 
werde eine andere Lösung brauchen, 
als jetzt im Schnellschussverfahren 
eine Schildbürger-Verordnung zu 
generieren – zumal ja ohnehin in 
einigen Jahren laut EU bei Neufahr-
zeugen verpflichtend ein Abbiegeas-
sistenzsystem verbaut sein muss.

Aber auch bei den regionalen Fahr-
verboten für Lkw über 7,5 t hzG 

werden Umwegverkehre auf lau-
fenden Band produziert. „Man hat 
den Eindruck, dass zwischen gutem 
und schlechtem CO2 unterschieden 
wird“, ist der steirische Obmann 
aufgebracht. „Etwa auf der B320, 
der Ennstalbundesstraße, haben wir 
durch die abstruse Konstruktion von 
einer Zweizonen-Ausnahme auch für 
die dort ansässige Industrie und dem 
dort heimischen Gewerbe massiven 
Umwegzwang.“ Zwar ergeben sich 
die großen Mehrkilometer nicht pro 
Fahrt, die oftmals im Bereich von 
30 bis 50 km Umweg reichen. Aber 
aufsummiert auf mehrere Fahrten 
ergeben sich hunderte und tausende 
von Mehrkilometern, die sicherlich 
für die Klimaziele, für die Österreich 
sich verbürgt hat diese zu erreichen, 
kontraproduktiv sind.

Um nicht immer nur die Folgen von 
unglücklich definierten Verboten 
und undurchdachten Verordnungen 
zu kommentieren, sondern auch ak-
tiv mit Thema Umwelt und Klima 
umzugehen, veranstaltet der Fach-
verband für das Güterbeförderungs-
gewerbe in der WKÖ am 31. Jänner 
2020 einen Klimagipfel (siehe Info-
box), mich hochkarätigen Vortragen-
den.

Peter Fahrner: „Augen und 
Ohren auf die Straße – mit 

Hände weg vom Handy und 
Ohrhörer in die Tasche – für 

alle Beteiligten“
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Kollektivvertrag Arbeiter 
im konzessionierten Güterbeförderungsgewerbe
gültig ab 01.01.2020

Rahmenrechtliche/Inhaltliche 
Punkte:

1.	 Artikel VIa: Präzisierung der 
Einsatzzeitbestimmung/Doku-
mentation vor dem Hintergrund 
der neuen Smart-Tachografen: 
Einfügung einer neuen lit. e*): 
„Falls eine derartige Unterbre-
chung vom Kontrollgerät au-
tomatisch mit dem „Bettsym-
bol“ aufgezeichnet wird, ist die 
manuelle Eingabeverpflichtung 
des Lenkers damit erfüllt, so-
fern die automatische Aufzeich-
nung zutreffend ist. Andernfalls 
hat der Fahrer die automatische 
Aufzeichnung durch manuelle 
Eingabe jenes Symbols, welches 
seiner tatsächlichen Tätigkeit 
entspricht, zu korrigieren.“

 
 	 Bisherige lit. e*) wird zu lit. f*) 

Die in Anhang 2 des Kollektiv-
vertrages enthaltenen Erläute-
rungen sind integrierender Be-
standteil des Kollektivvertrages 
und ergänzen diese Bestimmun-
gen. 

2.	 Artikel XI: Auflösung des 
Dienstverhältnisses – KV-Rege-
lung zu Kündigungsfristen – De-
finierung des Güterbeförderungs-
gewerbes als „Saisonbranche“: 
Textlich unterhalb der bisherigen 
Regelung der Kündigungsfristen 
(Artikel XI/3.) wird folgender 
Punkt NEU eingefügt: 

   1.	Karenzzeiten im laufenden 
Dienstverhältnis nach dem 
MSchG […].

   2.	NEU: „Für Geburten ab dem 
01.08.2019 richtet sich die An-
rechnung von Karenzzeiten 
im laufenden Dienstverhältnis 
nach § 15f Mutterschutzgesetz 
(MSchG) idF des BGBl 68/2019 
(MSchG) in Verbindung mit 
§ 7c Väterkarenzgesetz (VKG).“

6.	 Artikel IX: Lohnfortzahlung 
bei Arbeitsverhinderung – Ein-
fügung einer neuen lit. h):

	 NEU: Lit. h) der erste Schultag 
des leiblichen Kindes oder eines 
Kindes mit dem der Angestellte 
in einem gemeinsamen Haushalt 
lebt: 1 Tag.

Achtung – Kollektivvertrag ist zurzeit der Magazinerstellung noch nicht rechtskräftig, 
da noch nicht von allen Verhandlungspartnern unterzeichnet.

Die KV-Löhne, KV-Lehrlingsentschädigung und KV-Zulagen werden um + 2,5 Prozent erhöht.

Artikel XI/3. […]

 	 „Mit Wirkung 01.01.2021 gilt: 
Vor dem Hintergrund der be-
sonderen Eigenschaften des 
österreichischen Güterbeför-
derungsgewerbes wird von den 
Kollektivvertragspartnern über-
einstimmend und ausdrücklich 
festgehalten, dass es sich beim 
Güterbeförderungsgewerbe um 
eine Saisonbranche im Sinne von 
§ 1159 (2) ABGB handelt. Ab-
weichend von § 1159 (2) ABGB 
beträgt die Kündigungsfrist da-
her: 

•	 bei einer ununterbrochenen Be-
triebszugehörigkeit von einem 
Monat bis zu einem Jahr: 

	 1 Woche, 
•	 bei einer ununterbrochenen Be-

triebszugehörigkeit von mehr als 
einem Jahr bis zu fünf Jahren: 

	 2 Wochen, 
•	 bei einer ununterbrochenen Be-

triebszugehörigkeit über fünf Jah-
ren: 3 Wochen.“

3.	 Lohn- und Zulagenordnung/A  
– Bemessung der Betriebszuge-
hörigkeit/Ergänzung:

 	 „[…] Für die Bemessung der 
Betriebszugehörigkeit sind Vor-
dienstzeiten, die bei anderen 
Arbeitgebern als Berufskraftfah-
rer mit Lehrabschlussprüfung 
im Lehrberuf Berufskraftfahrer/

Berufskraftfahrerin zurückgelegt 
wurden, maximal bis zu 15 Jah-
ren anzurechnen. Der Dienstneh-
mer hat hierzu prüfbare, schriftli-
che Nachweise über einschlägige 
Vordienstzeiten zu erbringen. Ab 
dem der Erbringung der Nach-
weise folgenden Monat ist der 
Arbeitnehmer gemäß der nach-
gewiesenen Vordienstzeiten ent-
sprechend in die Lohnordnung 
einzustufen. Diese Regelung gilt 
für alle Arbeitsverhältnisse, die 
nach dem 31.12.2015 begonnen 
haben.

4.	 Artikel IV: Verbot der Installa-
tion/Betätigung von Abschalt-
vorrichtungen zur Umgehung 
von Assistenzsystemen: 

 
 	 NEU: „8. Dienstnehmern ist es 

ausdrücklich verboten, Vorrich-
tungen zu betätigen oder eigen-
mächtig zu installieren, die vor-
handene Assistenzsysteme außer 
Kraft setzen, deaktivieren oder 
so zu betätigen, sodass deren 
ordnungsgemäße Wirkungsweise 
außer Kraft gesetzt und die Ver-
kehrssicherheit gefährdet wird.

 	

5.	 Artikel XVIII: Anpassung der 
Karenzregelung an die gesetz-
liche Neuregelung – Einfügung 
eines neuen Punkt 2.:

Inkrafttreten: 

Die Änderungen treten mit 
01.01.2020 in Kraft. 

Weitere Vereinbarungen:

•	 Die Auslandsdiäten (gemäß Ta-
belle 1) werden verbindlich bei 
den KV-Verhandlungen 2020 (für 
2021) analog dem KV-Abschluss 
erhöht;

•	 Der Forderungspunkt (VIDA) 
hinsichtlich „Zusatzurlaub für be-
günstigte Behinderte 3 WT“ wird 
bei den KV-Verhandlungen 2020 
(für 2021) wieder verhandelt 
(Prüfung der Betroffenheit). 

•	 Für die Berechnung der Inflati-
on einigte man sich auf folgende 
Berechnungsbasis: Durchschnitts-

wert (kaufmännisch gerundet) 
von dem letztaktuell veröffent-
lichten Inflationswert (Verhand-
lungstag) minus 12 Monate (zu-
rückgehend) (im heurigen Fall: 
November 2018 bis Oktober 
2019  = 1,6 Prozent Inflation)

ACHTUNG: Wir weisen aus-
drücklich darauf hin, dass es sich 
hierbei um eine Vorabinformation 
handelt. Sämtliche Änderungen 
treten erst mit beidseitiger Unter-
schrift der Verhandlungspartner 
und entsprechender Hinterlegung 
des Kollektivvertrages in Kraft. 

Der Fachverband Güterbeförderung 
wird sich bemühen, alle weiteren In-
formationen/Änderungen (KV-Text, 
Lohntabelle) in Bälde zur Verfügung 
zu stellen!Fo
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Inhaltliche Vereinbarungen:

1)	 Umsetzung 1.500 Euro Min-
destgehalt gemäß Abschluss-
protokoll vom 10.07.2017 

2)	 Artikel VII – Ruhetage/Strei-
chung der „Karfreitags-Bestim-
mung“

	 Infolge der Novellierung von § 7 
Abs. 3 ARG (Entfall) iVm der 
Neuregelung des „persönlichen 
Feiertags“ (§  7a ARG) wird die 
„Karfreitags-Bestimmung“ ersatz-
los gestrichen.

3)	 Artikel XV – Gehaltsregelung/
Karenzregelung – Anpassung 
der Bestimmungen an die ge-
setzliche Neuregelung:

	 NEU: „10. Für Geburten ab 
dem 01.08.2019 richtet sich die 
Anrechnung von Karenzzeiten 
im laufenden Dienstverhältnis 
nach § 15f Mutterschutzgesetz 
(MSchG) idF des BGBl 68/2019 
(MSchG) in Verbindung mit 
§ 7c Väterkarenzgesetz (VKG).“

	 Der bisherige Punkt 10. „Prakti-
kantinnen/Praktikanten, die auf-
grund […] für das dritte Lehr-
jahr.“ wird somit NEU zu Punkt 
11. Dadurch muss der Verweis 
auf diese Bestimmung im „Ar-
tikel II – Geltungsbereich“ ent-
sprechend angepasst werden: 
„Dieser KV gilt mit Ausnahme 

Kollektivvertrag Angestellte
im konzessionierten und Kleintransportgewerbe
gültig ab 01.01.2020

Achtung – Kollektivvertrag ist zurzeit der Magazinerstellung noch nicht rechtskräftig, 
da noch nicht von allen Verhandlungspartnern unterzeichnet.

Die KV-Gehälter (BG 1 b-c; BG 2 b-c; BG 3 a-c; BG 4 a-c) werden um + 2,5 Prozent erhöht.

von Artikel XV Punkt 11. nicht 
für Praktikantinnen/Praktikan-
ten, die aufgrund [...].“

4)	 Artikel V Punkt 2.2.1. wird er-
gänzt – Übertragung des Zeit-
guthabens bei Durchrechnung: 
Am Ende des Durchrechnungs-
zeitraumes bestehende Zeitgut-
haben können im Ausmaß von 
max. 20 Stunden in den nächsten 
Durchrechnungszeitraum über-
tragen werden.

5)	 Artikel X – Auflösung des 
Dienstverhältnisses – 

	 NEU: 3. Gemäß § 20 Abs. 3 
AngG kann vereinbart werden, 
dass die Kündigungsfrist am 15. 
oder am Letzten eines Kalender-
monats endet.

	 Aus Gründen der Lesbarkeit wird 
die derzeitige Ziffer 2 zu Ziffer 1 
und Ziffer 1 zu Ziffer 2.

6)	 Artikel XIII – Lehrlingsent-
schädigung und Weiterverwen-
dung: 

	 Änderung der Referenz-Beschäf-
tigungsgruppe auf BG 2a. 

Inkrafttreten:
Die Änderungen treten mit Wirkung 
01.01.2020 in Kraft. 

Weitere Vereinbarungen: 
   1.	Für die KV-Verhandlungen 2020 

(für 2021) wird vereinbart, das 
Thema „Erreichung 1.700 Euro 
Mindestgehalt“ in Form eines 
Stufenplanes zu verhandeln. Im 
Vorfeld zu den KV-Verhandlun-
gen werden konkrete Umset-
zungsmodelle besprochen.

   2.	Gleichzeitig sollen die Abstände 
in den einzelnen Gehaltsklassen 
entsprechend überarbeitet wer-
den, sodass eine stärkere Un-
terscheidung zwischen den Be-
schäftigungsgruppen bzw. den 
Berufsjahren wieder sichtbar 
wird.

   3.	Das KT-Gewerbe (Angestellte) 
soll in einer eigenen Gehalts-
klasse, entsprechend den Erfor-
dernissen/Notwendigkeiten der 
Branche, dargestellt werden, so-
fern notwendig. 

   4.	Für die Inflationsberechnung 
(Durchschnittswert) wird ein 
Betrachtungszeitraum der letzten 
12 veröffentlichten Monatswerte 
am Verhandlungstermin verein-
bart. 

ACHTUNG: Wir weisen aus-
drücklich darauf hin, dass es sich 
hierbei um eine Vorabinformation 
handelt. Sämtliche Änderungen 
treten erst mit beidseitiger Unter-
schrift der Verhandlungspartner 
und entsprechender Hinterlegung 
des Kollektivvertrages in Kraft. Fo
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Inkrafttreten/Geltungsbereich:
 
Dieser gilt ab 01.01.2020 für „die 
dem Fachverband zugehörigen Un-
ternehmungen, welche das Gewer-
be der Beförderung von Gütern mit 
Fahrrädern, gem. § 2 (1), Zi. 22, 
StVO 1960 igF, („Fahrradboten“) 
ausüben.“, und entsprechende Arbei-
terinnen bzw. Arbeiter beschäftigen 
(= „Fahrradboten“). 

Ausrüstungspflicht: 

„Arbeitskleidung wie Fahrradhelme, 
Regenjacke, Regenhose, Handschu-
he, Überschuhe sind vom Dienstge-
ber in geeigneter Qualität zur Verfü-
gung zu stellen.“

Pflichten des Dienstnehmers: 

„Vor Inbetriebnahme des Fahrrads 
hat sich der Lenker zu überzeugen, 
dass dies den rechtlichen Anforde-
rungen gemäß Fahrradverordnung 
entspricht und es sich in betriebs-

Burgenland: Lkw-Fahrverbote an den
Grenzübergängen Klingenbach/Deutschkreutz/Bonisdorf

Grenzübergang Klingenbach: 

Fahrverbot für Lkw mit einem hzG 
von mehr als 7,5 Tonnen auf der B16 
vom Kreisverkehr der L212/B16 bis 
zum Grenzübergang Klingenbach. 
(Anmerkung: Bereits derzeit besteht 
ein Fahrverbot auf ungarischer Sei-
te für Lkw über 20 Tonnen. Der-
zeit wird aber auf ungarischer Seite 
die Autobahnanbindung an diesen 
Grenzübergang gebaut, wobei mit 
einer Fertigstellung im Jahr 2021 ge-
rechnet wird). 
Eine Ausnahme für Ziel- und/oder 
Quellverkehr soll für die Bezirke 

Tirol: Fahrverbot für EURO-4-Lkw seit 31. Oktober 2019 
auf Teilabschnitt der Inntalautobahn
Die Tiroler Euroklassen-Fahrverbote-
Verordnung (Fahrverbot für ältere 
Lkw) ist die schärfste in Österreich 
(Rund-um-die-Uhr-Fahrverbot, Tag-
fahrverbot). Bisher gelten Lkw-Fahr-
verbote in den Bundesländern nur bis 
zur Abgasklasse EURO 2. 
Das Bundesland Tirol hat als erstes 
Bundesland in Österreich auch ein 
Fahrverbot für EURO-3-Lkw seit 
1.  Jänner 2018 festgelegt. Die Tiro-
ler Euroklassen-Fahrverbote-Verord-
nung (Fahrverbot für ältere Lkw), die 

fähigem Zustand befindet.“ Dabei 
darf während der Dienstzeit „das 
betriebseigene Fahrrad nur im Sinne 
des Betriebszweckes verwendet wer-
den. Fahrten für andere Zwecke sind 
nur nach vorheriger schriftlicher Ge-
nehmigung durch den Dienstgeber 
gestattet.“ Wobei „Beginn und Ende 
der Arbeitszeit zwischen Dienstgeber 
und Dienstnehmer entsprechend zu 
vereinbaren ist.“

Normalarbeitszeit/
Durchrechnung/4-Tage: 

Die regelmäßige wöchentliche Nor-
malarbeitszeit beträgt 40 Stunden, 
wobei diese in einem Durchrech-
nungszeitraum von bis zu 52 Wochen 
auf höchstens 48 Stunden ausgedehnt 
werden kann, sofern der wöchentli-
che Durchschnitt der Normalarbeits-
zeit 40 Stunden nicht überschreitet. 
Ebenfalls kann die tägliche Normal-
arbeitszeit „bei regelmäßiger Vertei-
lung der gesamten Wochenarbeitszeit 
auf maximal vier Tage auf bis zu zehn 
Stunden ausgedehnt werden.“

Die Fachgruppe Burgenland teilt folgende geplanten Lkw-Fahrverbote an bestimmten 
burgenländischen Grenzübergängen mit:

Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung, 
Mattersburg, Rust und den Kreis   
Sopron gelten. Dieses Fahrverbot ist 
seit 14. November 2019 in Kraft

Grenzübergang 
Deutschkreutz: 

Fahrverbot für Lkw mit einem hzG 
von mehr als 7,5 Tonnen auf der B62 
von der Kreuzung S31/B62 bis zum 
Grenzübergang Deutschkreutz.
Eine Ausnahme für Ziel- und/oder 
Quellverkehr soll für den Bezirk 
Oberpullendorf sowie für den Kreis 
Sopron gelten. 

Grenzübergang Bonisdorf:

Fahrverbot für Lkw mit einem hzG 
von mehr als 7,5 Tonnen auf der B58 
zwischen dem Grenzübergang Bonsi-
dorf und der Kreuzung mit der B57.
Eine Ausnahme für Ziel-und/oder 
Quellverkehr soll für die Gemeinden 
Neuhaus am Klausenbach, Mühlgra-
ben, Minihof-Liebau, Sankt Martin 
an der Raab, Jennersdorf, Grad, Kuz-
ma und Rogatovci gelten.

Die Verordnungen werden mit Auf-
stellung der entsprechenden Ver-
kehrszeichen gültig. 

bereits die schärfste Luftreinhaltever-
ordnung in Österreich (Rund-um-
die-Uhr-Fahrverbot bzw. Tagfahrver-
bot) ist, wird weiter verschärft. 
Die Anfang Juli veröffentlichte Tiro-
ler Verordnung sieht seit 31. Oktober 
2019 ein EURO-4-Fahrverbot vor 
(Zulassungen bis etwa 2008). 
Das Fahrverbot für Solo-Lkw und 
Lkw mit Anhänger (Sattelkraftfahr-
zeuge, Gliederzüge) wird ausgedehnt 
auf EURO-5-Lkw ab 1. Jänner 2021 
(Zulassungen bis 2010). 

Es gelten Ausnahmen. In der Nacht 
gilt aufgrund des Tiroler Nachfahr-
verbots auch ein Fahrverbot für    
EURO-5-Lkw, das heißt, in der 
Nacht dürfen nur EURO-6-Lkw 
fahren (bis 31. Dezember 2020).

Weitere Informationen finden sich 
unter folgendem Link:

Link: https://www.tirol.gv.at/um-
welt/luftqualitaet/nachtfahrverbot/ 

Sonntagsarbeit/Nachtarbeit: 

„Der Dienstnehmer hat in jedem 
Kalendermonat Anspruch auf einen 
arbeitsfreien Sonntag.“ Sowie „Fällt 
eine Arbeitsleistung in die Zeit von 
22:00 Uhr bis 05:00 Uhr, gebührt ein 
Zuschlag in der Höhe von 100 %“.

Urlaubszuschuss und 
Weihnachtsremuneration/
Brutto-KV-Monatslohn: 

Diese betragen jeweils „100 Prozent 
eines Brutto-KV-Mindestmonats-
lohn“. Dieser Brutto-KV-Mindest-
monatslohn beträgt (ab 01.01.2020): 
1.506,14 Euro.

Kostenersätze bei 
Verwendung von 
Privathandy/-fahrrad: 

Für die betriebliche Verwendung 
solches stehen zu 0,14 Euro pro Km 
(Privatfahrrad) bzw. 20,00 Euro pro 
Monat (Privathandy).
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KV Fahrradboten unterschrieben –
Gültigkeit ab 01.01.2020!
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66. KDV-Novelle im BGBl veröffentlicht

Die 66. KDV-Novelle wurde am 26. November 2019 im 
BGBl. II Nr. Nr. 350/2019 veröffentlicht und kann unter 
folgendem Link abgerufen werden: https://tinyurl.com/
sgjjqy9

Neue Meldeschiene der Statistik Austria ab 2020
Sie erleichtert Unternehmen ihre Straßengüterverkehrsmeldung

Bei der Entwicklung war das zent-
rale Anliegen die Statistikmeldung 
der Unternehmen durch die Nut-
zung moderner Technologien (GPS-
Tracking am Smartphone) sowie die 
Verwendung neuer statistischer Be-
rechnungsmethoden deutlich zu ver-
einfachen und damit entscheidend 
zur Respondentenentlastung beizu-
tragen. 

Der Einstieg in die neue Melde-
schiene (Straßengüterverkehrs-App) 
erfolgt dabei wie gewohnt mit dem 
Benutzernamen sowie dem dazuge-
hörigen Passwort über das Portal von 
Statistik Austria. 

Die Straßengüterverkehrs-App kann 
auf zwei Arten genutzt werden: ent-
weder ausschließlich als neuer elek-
tronischer Fragebogen (Backoffice) 
oder in Kombination mit der Smart-
phone-App. 

Entscheidet man sich für das Back-
office, so erfolgt die Dateneingabe 
über einen modernen und optisch 
ansprechenden elektronischen Frage-

Gütesiegel „Staatlich geprüft“ 
für reglementierte Gewerbe (Nicht-Handwerke)
Die Verordnung der Bundesminis-
terin für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort über ein Gütesiegel 
für reglementierte Gewerbe, die keine 
Handwerke sind, wurde am 29. No-
vember 2019 im Bundesgesetzblatt 
kundgemacht.
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/
II/2019/362/20191129

Unternehmen, deren Inhaber oder 
gewerberechtlicher Geschäftsführer 
eine staatliche Befähigungsprüfung 
für reglementierte Gewerbe (ausge-
nommen Handwerke) erfolgreich ab-
gelegt haben, dürfen bei der Namens-
führung und bei der Bezeichnung der 
Betriebsstätte den Begriff „Staatlich 
geprüft“ verwenden.
Ähnlich zu dem schon länger exis-
tierenden Meisterbetrieb-Gütesiegel 

Hauptthemen sind das Feuerwehrkennzeichen 
und Änderungen in der Ausbildung zur Lenkbe-
rechtigung.

bogen, der eine deutlich vereinfachte 
Statistikmeldung ermöglicht. Muss-
ten bisher z.  B. Fahrten mit vielen 
Ladevorgängen einzeln erfasst wer-
den, genügt nun die Übermittlung 
der gefahrenen Kilometer sowie das 
transportierte Gesamtgewicht der je-
weiligen Güter.

Möchte man die Smartphone-App 
„Straßengüterverkehr“ nutzen, kann 
diese einfach und kostenlos im 
Google-Play Store oder im Apple-
App Store heruntergeladen werden. 
Über einen Einstiegscode, der vom 
Unternehmen selbst vergeben wird, 
können die Lkw-Fahrerinnen und  
-Fahrer in die App einsteigen und für 
das eigene Fahrzeug die Fahrten auf-
zeichnen. Bei eingeschaltetem GPS 
müssen keine Angaben mehr zu Be- 
und Entladeorten, zu gefahrenen Ki-
lometern, zu Grenzübergängen oder 
zu transitierten Ländern gemacht 
werden. Die Übermittlung der Fahr-
ten an das Backoffice erfolgt automa-
tisiert. Falls notwendig, können dort 
noch Korrekturen vorgenommen 
werden.

Die fertige und vom Unternehmen 
geprüfte Statistikmeldung wird dann 
– wie bisher – an Statistik Austria ge-
sendet. 

Sie sind herzlich eingeladen, bei Ihrer 
nächsten Statistikmeldung im Jahr 
2020 diese neue Meldeschiene auszu-
probieren. 
Für Rückfragen steht Statistik Austria 
jederzeit zur Verfügung.
Schreiben Sie einfach eine Mail unter 
gvk@statistik.gv.at – Sie werden ger-
ne zurückgerufen.“

Für die Erhebung zum Straßengüterverkehr stellt Statistik Austria mit Beginn des Berichtsjahres 2020 
eine neue Meldeschiene zur Verfügung, die den Unternehmen die Meldung zum Straßengüterverkehr 
wesentlich erleichtern soll. Zur Verfügung stehen eine Smartphone-App sowie ein neuer moderner 
elektronischer Fragebogen (Backoffice).

wurde dafür nunmehr ein eigenes 
entsprechendes Gütesiegel für diese 
reglementierte Gewerbe, die keine 
Handwerke sind, geschaffen.
Dieses Gütesiegel „Staatlich geprüft“ 
darf nur von einem Unternehmen 
geführt werden, dessen Inhaber oder 
gewerberechtlicher Geschäftsführer 
eine staatliche Befähigungsprüfung 
erfolgreich abgelegt haben. Die Ver-
wendung dieses Siegels ist freiwillig.
 
Die Farbgebung hat grundsätzlich 
dem Muster der Verordnung zu ent-
sprechen. Die nicht in Schwarz dar-
gestellten Teile des Musters dürfen 
auch in Schwarz wiedergegeben wer-
den. 
Auch die Größe des Siegels darf vari-
ieren, wobei aber die durch die Ver-
ordnungen vorgegebenen Relationen 

eingehalten werden müssen. 
Zulässige Verwendungen sind bei-
spielsweise: 
Auf den Geschäftspapieren, im Inter-
netauftritt, in der Werbung, auf Ge-
schäftsautos, am Geschäftsportal etc.
Nicht zulässig ist die Verwendung 
des Gütesiegels auf Waren und Pro-
dukten.
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Schweiz: LSVA– unveränderte Tarife 2020

Untenstehend finden Sie die aktuelle ASTAG-Information hinsichtlich der LSVA-Tarife 2020 in der Schweiz. Diese 
bleiben für 2020 unverändert, jedoch muss für 2021 mit Anpassungen gerechnet werden. 

Polen: Rettungsgasse und das Einscheren 
im Reißverschlussverfahren verpflichtend 

Seit 6. Dezember 2019 sind in Polen Rettungsgas-
sen für Krankenwagen, Polizei und andere vorrangi-
ge Fahrzeuge gesetzlich vorgeschrieben. 
Dies betrifft besonders Autobahnen und Schnell-
straßen mit zwei Fahrspuren in jeder Richtung. 

Mit der neuen Regelung ist es verpflichtend, durch 
das Fahren am äußersten linken und rechten Rand 
der jeweiligen Spur eine Gasse in der Mitte zu bil-
den. Bei drei oder mehr Spuren betrifft diese Ver-
pflichtung die Fahrzeuge auf der linken sowie der 
daneben liegenden Spur. Auch Fahrer auf weiter 
rechts liegenden Spuren sind angehalten, bei Bedarf 
Rücksicht zu nehmen.

Durch die Verpflichtung zur Einrichtung eines Not-
fallkorridors kann die Ankunft der Rettungsdienste 
am Unfallort verkürzt werden.
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Belgien: Antwerpener Umweltzone wird mit 
1. Jänner 2020 verschärft 

In Antwerpen besteht seit Februar 
2017 in der gesamten Innenstadt 
und dem Viertel Linkeroever eine 
Umweltzone (LEZ) mit Zufahrtsbe-
schränkungen, die ab 1. Jänner 2020 
verschärft werden. Die Zufahrtsbe-
schränkungen für die Umweltzone 
gelten für alle Fahrzeugkategorien: 
Pkw, Wohnmobile, Busse, Liefer-
wagen und Lkw. Dieselben Regeln 
gelten auch in Gent, wo ab 1. Januar 
2020 ebenso eine Umweltzone einge-
führt wird. 

Um kostenfrei in die Umweltzone zu 
fahren, müssen Dieselfahrzeuge min-
destens die EURO-5-Norm erfüllen, 
Fahrzeuge mit Benzin, Erdgas oder 
LPG-betriebene Fahrzeuge mindes-
tens die EURO-2-Norm. 

Dieselfahrzeuge der EURO-4-Norm 
dürfen ab 2020 vorübergehend noch 
gegen eine Gebühr in die Umweltzo-
ne einfahren. 
Dieselfahrzeuge mit EURO-3-Norm 
(und schlechter) erhalten gegen Ge-

bühr in Höhe von 35 Euro eine Um-
weltzonen-Tageskarte.

Fahrzeuge mit einem ausländischen 
Kennzeichen (nicht niederländisch) 
sind verpflichtet, sich zu registrieren. 
Dies ist kostenlos online oder an ei-
nem LEZ-Automaten möglich.

Weitere Informationen finden Sie auf 
folgender Website: 
www.slimnaarantwerpen.be/de/LEZ T. 0664/1 560 550  |  www.printverlag.at

SIE wollen 2020 groß durchstarten!

Werden Sie Teil 
unseres Teams!

Gesucht! 
Motivierte und kreative Menschen 

die etwas bewegen wollen!

	

Anforderungen:

Selbstständige Kundenakquise

Betreuung der Bestandskunden

Angebotserstellung

Gemeinsame Projekterarbeitung

Wohlfühlen

„Woher sollen wir LKW-Fahrer nehmen, 
wenn es keine gibt?“, fragte man sich bei 
der Firma Metzler. Nun lässt die österreich-
weite KFZ-Lenker-Überlassungs GmbH mit 
einer innovativen Idee aufhorchen: Weil es 
zu wenige Fahrer gibt, sorgt „Der Metzler“ 
selbst für die Ausbildung neuer Mitarbeiter. 

Vielseitige Qualifikationen
Die Auszubildenden sucht „Der Metzler“ 
entweder selbst aus, oder der Fuhrunter-
nehmer nennt Kandidaten. „Wer sich als 
geeignet erweist, bekommt eine kosten-
lose Ausbildung für die Führerscheingrup-
pen C und E mit C95-Qualifikation sowie 
eine Ladekran- und besondere praxisori-
entierte Ausbildungen“, erklärt Firmen-
chef Dietmar Metzler. „Der Metzler“ arbei-
tet dabei mit renommierten Fahrschulen 
und fachspezifischen Ausbildungszentren 
in allen Bundesländern zusammen.  

Sofort im Unternehmen tätig
Sobald die Ausbildung abgeschlossen 
ist, wird die neue Fachkraft im Fuhrun-
ternehmen für die Einarbeitung einge-
setzt und kann nach einer gewissen Zeit 
übernommen werden. Eine ständige 
Weiterbildung aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter versteht sich von selbst. Inte-
ressenten für diese Ausbildungsoffensive 
melden sich am besten noch heute beim 
Ausbildungs-Koordinator Anton Porten-
kirchner, und einer Karriere als Berufs-
kraftfahrer steht nichts mehr im Weg.

Gratis zum LKW-Führerschein
„Der Metzler“ startet Initiative gegen Fahrermangel

Die einen jammern über den Fahrermangel, die anderen nehmen die Sache selbst in die Hand. Mit einer 
Ausbildungs-Offensive steuert der Fahrpersonal-Vermittler „Der Metzler“ dem Fahrermangel entgegen.

Kontakt:
„Der Metzler“ 

KFZ-Lenker-Überlassungs GmbH
Niederlassungen in ganz Österreich

Ausbildungs-Hotline:
 0043 (0) 664 5000 154

www.dermetzler.com
anton.portenkirchner@dermetzler.com

„Mit unserer 
Ausbildungsof-
fensive reagieren 
wir aktiv auf den 
Fahrermangel“, 

Dietmar Metzler, 
Geschäftsführer.

Nutz deine Chance und mach eine gratis Ausbildung zum LKW-Fahrer!

Voraussetzungen: 
Wer wird ausgebildet?
•	Mindestalter 21 Jahre
•	Gute Deutschkenntnisse
•	Führerschein B
•	Einwandfreier Leumund
•	Gute körperliche Konstitution
•	Freude am Fahren

Gratis Ausbildung für:
•	Führerschein C und E
•	Praxistraining mit LKW und Anhänger
•	Berufskraftfahrer-Grundqualifikation 

C95
•	Fahrzeug und Ladekran über 300 kNm
•	ADR Gesamtausbildung Transport 

gefährlicher Güter
•	Staplerführerschein
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Gebrauchte Klein-
transporter 3,5 t zu 

Top-Preisen!

Wir besorgen Ihnen gerne Ihren Spezialtransporter auf Wunsch!
Mehr auf www.winkler.co.at

Gebrauchte Kleintransporter zu Top-Preisen!
Oldtimer Geländewagen Rarität!! - Alfa Romeo „Matta“ 
AR51 1900, Bj. 1952, Top restauriert, nur 1.800 Stück 
wurden gebaut! 
Mercedes Sprinter 514 CDI Koffer 3,5to Gesamtge-
wicht!! (143 PS EURO 6) 4250x2100x2200, Klima, Tempo-
mat, 3 Sitzer, ausziehbare Treppe etc., Bj. 2017, 37.000 km 
Mercedes Sprinter 313 CDI Kasten Mixto (129 PS 
EURO 5) 3300x1800x1600, 3-9 Sitzer möglich (Lkw-typi-
siert!!) Klima, Standheizung etc., Bj. 2011, 150.000 km 
Mercedes Sprinter 319 CDI Maxi Karosserie kplt mit 
allen Anbauteilen aber ohne Motor/Getriebe/FgNr, 
fabriksneu mit leichtem Transportschaden – ideal für 
Umkarossierung!
Fiat Ducato JTD 130 Maxi-HD-Kasten L5H3 (130 PS 
EURO 5), 4000x1850x2200, Klima, Tempomat etc. Bj. 2012, 
161.000 km
Fiat Ducato JTD 130 Koffer/LBW (130 PS EURO 5), mit 

hydr. Ladebordwand, 915 Kg Nutzlast!! 4250x2100x2200, Kli-
ma, Navigation, Bluetooth, Tempomat etc. Bj. 2016, 45.000 km
Fiat Ducato JTD 130 Koffer/LBW (130 PS EURO 5), mit 
hydr. Ladebordwand, 915 Kg Nutzlast!! 4250x2100x2200, 
Klima, Navigation, Bluetooth, Tempomat etc. Bj. 2016, 
76.000 km
Fiat Ducato JTD 130 Koffer  (130 PS EURO 5), 
4200x2100x2300, Klima, Tempomat etc. Bj. 2014, 98.000 km
Fiat Ducato JTD 120 Koffer (120 PS EURO 5), 
4000x2050x2050, Rolltor, ausziehbare Rampe, Nutzlast bis 
1100 kg (dzt. 950 kg), 3-Sitzer etc. Bj. 2011, 51.000 km!!!!
Ford Transit 125EL350 Koffer/LBW (125 PS EURO 5) 
Zwillingsbereift 4250x2100x2200, ca. 760 kg Nutzlast, Klima 
etc., Bj. 2017, 59.000 km 
Ford Transit 125EL350 Koffer/LBW (125 PS EURO 5) 
Zwillingsbereift 4250x2100x2200, ca. 760 kg Nutzlast, Klima 
etc., Mod. 2016, 62.000 km 

Ford Transit 155EL350 Koffer (155 PS EURO 5) Zwil-
lingsbereift 4250x2100x2200, Klima etc., Bj. 2015 – neues 
Modell, 62.000 km 
Ford Transit 155EL350 Koffer (155 PS EURO 5) Zwil-
lingsbereift 4250x2100x2200, Klima etc., Bj. 2014, 56.000 
km – neuer Kofferaufbau!!!!
Ford Transit 155EL350 Koffer (155 PS EURO 5) 
Zwillingsbereift 4250x2100x2200, Klima etc., Bj. 2013, 
77.000 km 
Ford Transit 100EL350 Kipper (101 PS EURO 5) 
Zwillingsbereift 3200x2050, Anhängevorrichtung,  Lang-
gutträger vorne etc., Bj. 2013, 67.000 km 
Ford Transit 125FT350 Allrad 4x4 HD-Kasten Maxi 
(125 PS EURO 5) 4100x1750x1850, Klima, 270° Hecktü-
ren, Winterpaket etc., Bj. 2012, 132.000 km 
VW Caddy Maxi TDI 4motion/Allrad mit DSG-
Getriebe, Klima, Heckflügeltüren, AHV etc. Bj. 2012 – Lkw 
4-Sitzer typisiert!!! Bj. 2012, 85.000 km
Audi A4 TDI Avant ECO-136 PS, Automatik, Leder 
etc. Vollausstattung, Bj. 2013, 115.000 km – Topzustand!  
14.900,--
Radlader (3,3to) Kramer 280, Vollkabine/Heizung, 
Allradlenkung, Schnellwechsler, Schnee- und Leichtgut-
schaufel, Palettengabel etc, Bj. 2006
Shibaura CM314 – Universalfahrzeug mit Frontmulch-
mäher 150 cm und Schneeschild 190 cm, Fronthydraulik, 
Allradantrieb, Dieselmotor 31 PS, Kabine mit Heizung, 
etc., Bj. 2011, ca. 3.200 Bh
AEBI TC07 Terracut Geräteträger – mit Frontsichel-
mäher 150 cm, 3-Rad-Allrad, Kabine mit Heizung etc., 
Diesemotor 20 PS, Bj. 2004, ca. 6.000 Bh

Das Team des print-verlages wünscht allen Frächtern und Ihren Familien ein schönes, besinnliches und 
friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles Gute, und kommen Sie immer sicher und gesund an.
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Informationen zur MauttarifVO 2019
Am 20. August 2019 wur-
den sowohl die Vignet-
tenpreisVO als auch die 
MauttarifVO im Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht. 

Inkrafttreten:
•	 Die neuen Vignetten 

(samt Tarife) gelten seit 
1. Dezember 2019 (§ 4 
(2) VignettenpreisVO).

•	 Die neuen Mauttari-
fe gelten ab 1.  Jänner 
2020. (§ 13 (1) Maut-
tarifVO)

Die Mauttarifverordnung 
2019 sieht die folgenden 
Anpassungen für Maut 
auf Autobahnen und 
Schnellstraßen ab 1. Jän-
ner 2020 vor:
•	 Einführung einer neu-

en Kategorie „E“ für 
Fahrzeuge mit reinem 
Elektro- oder Wasser-
stoffantrieb mit Infra-
strukturkosten in hal-
ber Höhe im Vergleich 
zu Euro 0–EEV-Fahr-
zeugen

•	 Valorisierung der Tari-
fe für den Infrastruk-
turteil um 2,1 %

•	 gänzliche Anlastung 
der Kosten für Luft-
verschmutzung bei 
Euro-6-Fahrzeugen 
(aktuell nur 40 % an-
gelastet) 

•	 Bonus für Euro-
6-Fahrzeuge in Höhe 
von 20 Mio. Euro 
bleibt weiterhin (auf-
grund steigender Fahr-
leistungen der Euro 6 
geringfügiger Rück-
gang des Bonus je km)

Nähere Infos entnehmen Sie bitte den folgenen Bundesgesetzblättern.
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FÖRDERUNGEN   •   FÖRDERUN
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Aktuelle VPI- und 
Inflationsentwick-
lung in Österreich
Die aktuelle Entwicklung des Ver-
braucherpreisindex sowie der In-
flation finden Sie unter 
www.dietransporteure.at

Entwicklung 
Dieselpreis und 
Transportkosten-
index

Die aktuelle Entwicklung zum 
Dieselpreis und Transportkosten-
index ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar.

TRANSPORTEURE A–Z: Melden auch Sie sich an!

•	 Das Transporteure A–Z ist eine 
Abwandlung des WKO Firmen 
A–Z und erlaubt eine gezielte Su-
che nach Transportunternehmen 
nach bestimmten Suchkriterien.

•	 NEU ist, dass wir im Rahmen 
dieses Verzeichnisses auch die 
Möglichkeit geschaffen haben, 

Der Fachverband Güterbeförderung hat sein „Transporteure A–Z“ (das Branchenverzeichnis der 
österreichischen Transporteure und Kleintransporteure), mithilfe der WKO-Inhouse, einem grund-
legenden Relaunch unterzogen:

nach dem „KT-Gütesiegel“ als 
auch einer „Friends on the Road“-
Mitgliedschaft (wird derzeit lau-
fend eingepflegt und aktualisiert) 
bei Unternehmen als „Zertifikat“ 
zu suchen. 

•	 Nutzen Sie die Möglichkeit auch 
Ihre Firma im Transporteure A–Z 
zu präsentieren. Hierzu klicken 

Sie bitte auf „Meine Unterneh-
mensdaten bearbeiten“ (rechts 
oben − Anmeldung mittels WKO-
Benutzername und Passwort).

•	 Die Nutzung des Transporteure 
A–Z und der Eintrag darin ist 
kostenlos und eine Serviceleistung 
des Fachverbandes Güterbeförde-
rung.
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Meisterprüfungsbonus 2020

Um mehr Fachkräfte auszubilden 
und Neugründungen zu unterstüt-
zen, schicken wir unsere neue För-
derungsaktion Meister!Prämie ins 
Rennen: Ab 1. Jänner 2020 erhal-
ten Sie von uns 1.000 Euro für Ihre 
positiv absolvierte Prüfung.

Die Meisterprüfung steht für hohe 
Fachkompetenz im eigenen Beruf 
und ist Voraussetzung für die Grün-
dung eines eigenen Unternehmens. 
Wir möchten Sie dazu motivieren, 
Meister- und Befähigungsprüfun-
gen abzulegen und Ihre persönlichen 
Qualifikationen zu stärken. Förder-
bar sind folgende Examen:
•	 Meisterprüfung nach der Gewer-

beordnung 1994
•	 Befähigungsprüfung nach der Ge-

werbeordnung 1994
•	 Fachprüfung nach dem Bilanz-

buchhaltergesetz 2014
•	 Eignungsprüfung nach dem Gü-

terbeförderungsgesetz 1995
•	 Eignungsprüfung nach dem Gele-

genheitsverkehr-Gesetz 1996

Wichtig: Die Förderungsaktion star-
tet am 1. Jänner 2020!

Reichen Sie den Förderungsantrag 
spätestens drei Monate nach dem 
Ablegen der Prüfung ein. Haben Sie 
die Prüfungen zwischen dem 1. No-
vember und dem 31. Dezember 2019 
absolviert, schicken Sie uns Ihren An-
trag bis spätestens fünf Monate nach 
dem Examensdatum.
Nähere Infos finden Sie unter https://
www.sfg.at/n/meisterpruefung/
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Auch Eignungsprüfungen nach dem Güterbeförderungsgesetz werden damit gefördert.
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Friends on the Road: Gemeinsames Auftreten ist das Gebot 
der Stunde − jetzt LogCom-Mitglied werden!
Warum LogCom?

Der Lkw ist ein wichtiges und ver-
bindendes Element zwischen der 
produzierenden Industrie und dem 
Endverbraucher. Dies ist der Bevöl-
kerung und den Entscheidungsträ-
gern leider oft nicht bewusst. Um auf 
die Bedeutung der Transportbranche 
aufmerksam zu machen und die ös-
terreichischen Transporteure als sym-
pathische Partner zu positionieren, 
wurde die Marke „LKW – Friends 
on the Road“ von der Arbeitsgemein-
schaft LogCom ins Leben gerufen.

Was macht LogCom?

Die Initiative fällt besonders durch 
die gelben, sympathischen Fahrzeug-
beklebungen bzw. Fahrzeugbeschrif-

tungen im „Friends on the Road“-
Design auf. Lassen auch Sie Ihr 
Fahrzeug bekleben und machen auf 
die Wichtigkeit der Transportbran-
che aufmerksam. Diese Marke ist 
ein Bekenntnis zur österreichischen 
Transportwirtschaft, von der Bran-
che, für die Branche!

Wie können Sie 
helfen/unterstützen?

Bitte helfen Sie auch aktiv mit diese 
Marke noch bekannter zu machen, 
indem Sie einerseits als bereits beste-
hende Mitglieder Ihre Fahrzeuge be-
kleben lassen und andererseits auch 
andere Transportunternehmer und 
Firmen überzeugen, Mitglied zu wer-
den. Denn nur gemeinsam können 
wir etwas erreichen!

WERDEN SIE BITTE MITGLIED 
− Beitrittserklärung ausfüllen und an 
die LogCom schicken: office@log-
com.org! 

Weitere Informationen unter: http://
www.logcom.at/initiative/ueber-die-
logcom/ 

Pfuscherbekämpfung: Meldungen online möglich

Professionelle Schwarzarbeit stellt 
die Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft vor immer größere Prob-
leme. Die Schattenwirtschaft boomt 
und verursacht volkswirtschaftlichen 
Schaden immensen Ausmaßes.

Als spezieller Service für WKO-Mit-
glieder und auch aufgrund des gesetz-
lichen Auftrages der WKO bietet die 
Wirtschaftskammer die Möglichkeit, 
Verdachtsmomente bzw. Wahrneh-
mung von illegaler Gewerbeausübung 
mittels Online-Formulars an die 
WKO zu übermitteln unter http://
wko.at/stmk/pfuschermeldung.
Diese ergeht an den Erhebungs-
dienst der WKO Steiermark, wobei 
völlige Verschwiegenheit und Ver-
traulichkeit zu den Grundprinzipi-
en gehören. Die kompetenten Pro-
fis erheben, informieren und setzen 

alle möglichen Aktivitäten, um den 
Rechtszustand herzustellen. Mehr als 
1.500 gewerberechtliche Erhebungen 
finden jährlich statt.

Um gegen Pfusch effektiv vorgehen 
zu können, werden möglichst kon-
krete Beweise für die illegalen Arbei-
ten benötigt:

•	 Wenn möglich, Namen und 
Wohnanschrift des/der illegalen 
Erwerbstätigen.

•	 Wo wird gearbeitet?
•	 Wann und seit wann wird gear-

beitet?
•	 Beschreibung der illegalen Tätig-

keit
•	 Eventuelle Beweise (Plakate/Fo-

tos/Angebote/Autokennzeichen/
Werbeaussendungen/Website-
Ausdrucke).

Je genauer die Angaben sind, desto 
schneller und effizienter kann einge-
griffen werden. 
Alternativ dazu kann die unbefugte 
Gewerbeausübung natürlich auch bei 
den zuständigen Gewerbebehörden 
(Magistrat Graz/jeweilige Bezirks-
hauptmannschaft) und der Finanz-
polizei gemeldet werden.
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Wirtschaftskammerwahl
2020 | Steiermark

Wählen heißt Mitbestimmen – 
nutzen Sie Ihr Wahlrecht!

Durch die Wirtschaftskammerwahl 
können Sie Ihre Vertreter bestimmen 
und sicherstellen, dass Kammern und 
Fachorganisationen Ihre Interessen 
und Anliegen – unbeeinflusst vom 
Staat – wahrnehmen. Gleichzeitig 
stärken Sie Ihre gesetzlichen Interes-
senvertretungen in Gestalt der Kam-
mern und Fachorganisationen.

Wen Sie wählen   
Die Urwahl
Bei der Wirtschaftskammerwahl ge-
ben Sie Ihre Stimme bei der soge-
nannten Urwahl ab. Das bedeutet, 
dass Sie die Mitglieder der Fachgrup-
penausschüsse und die Fachvertreter 
direkt wählen – auf Grundlage des 
allgemeinen, gleichen und geheimen 
Verhältniswahlrechts.
Die Mitglieder der übrigen Kollegi-
alorgane (der Fachverbandsausschüs-
se, der Spartenkonferenzen sowie der 
Präsidien, erweiterten Präsidien und 
Wirtschaftsparlamente der Kam-
mern) werden gemäß dem Ergebnis 
der Urwahlen durch indirekte Wah-
len bestimmt.

Wann und wo 
Sie in der Steiermark wählen
Die Wahltage

•	 3. März 2020, 9–19 Uhr
•	 4. März 2020, 9–19 Uhr
(Achtung: nur in ausgewählten Wahllokalen)
•	 5. März 2020, 7–15 Uhr

Wer wählen kann 
Die Wahlberechtigung

Sie sind wahlberechtigt, wenn Sie
•	 zum Stichtag – das ist der 22. 

November 2019 – Mitglied einer 
Fachorganisation sind

•	 und Sie Ihre Gewerbeberechti-
gung nicht ruhend gemeldet ha-
ben.

Wie Sie mit 
Wahlkarte wählen 
Die Briefwahl

Als wahlberechtigtes Mitglied haben 
Sie ab 22. November 2019 das Recht 
auf Ausstellung einer Wahlkarte. Da-
mit können Sie bei der Urwahl Ihre 

Stimme abgeben. Detail-Infos zur 
Wahl mittels Wahlkarte (Briefwahl) 
haben wir für Sie in einer Fragestel-
lung zusammengestellt.

Wann muss die Wahlkarte spätes-
tens bei der Hauptwahlkommissi-
on eingelangt sein?

Die Wahlkarte muss spätestens am 
28. Februar 2020 bei der Haupt-
wahlkommission eingelangt sein! 
Wenn sich dies zeitlich nicht ausge-
hen sollte, bleibt es dem Wahlberech-
tigten unbenommen, sein Wahlrecht 
in „seinem“ Zweigwahllokal wahrzu-
nehmen.

Was heißt Briefwahl?
Per Post wird eine Wahlkarte zuge-
sandt, mit der man sein Stimmrecht 
unabhängig von den Öffnungszeiten 
der Wahllokale wahrnehmen kann.
 
Wer kann eine Wahlkarte 
beantragen?
Jeder Wahlberechtigte (= mit Stand 
22. November 2019 in der Wähler-
liste eingetragener Unternehmer, der 
sein Unternehmen nicht „ruhend“ 

gemeldet hat), in dessen Fachorgani-
sation eine Wahl durchgeführt wird.
 
Wie funktioniert das?
Mittels Wahlkartenantragsformu-
lar wird eine Wahlkarte zugesandt. 
In dieser enthalten, sind pro Be-
rechtigung ein Stimmzettel und ein 
Stimmzettelkuvert. Man kreuzt den/
die Stimmzettel an, verwendet pro 
Stimmzettel ein Stimmzettelkuvert 
(wichtig!) und steckt alle Stimmzet-
telkuverts in die Wahlkarte. Diese 
„befüllte“ und unterschriebene Wahl-
karte wird in den Postkasten gewor-
fen.

Achtung! 
Muss die Wahlkarte unter-
schrieben werden?
Ja! Die Wirtschaftskammerwahlord-
nung ist hier der Nationalratswahl-

ordnung gefolgt. Beide sehen eine 
Unterschriftsleistung des Stimmbe-
rechtigten vor, dass die Stimmabgabe 
persönlich, geheim und unbeeinflusst 
erfolgt ist. 
Nicht unterschriebene Wahlkarten 
sind als ungültig zu werten. 

Tipp! 
Sie können die Wahlkarte auch on-
line beantragen.
Voraussetzungen
Sie sollten über ein WKO-Benutzer-
konto mit der Mitgliedsrolle als „Ad-
ministrator“ oder „Volldelegation“, 
sowie eine digitale Signatur (Han-
dysignatur, Bürgerkarte etc.) für alle 
für das Unternehmen zeichnungs-
pflichtigen Personen verfügen, dann 
können Sie die Wahlkarte direkt an-
fordern.

Haben Sie noch keine Handysigna-
tur? 
Diese können Sie unbürokratisch in 
den WKO-Regionalstellen aktivie-
ren.

Haben Sie Fragen zum WKO Be-
nutzerkonto? 
Die Infos dazu finden Sie auf der 
Webstite der WKO unter: https://
www.wko.at/service/oe/wko-benut-
zerverwaltung.html

Warum ist auf der Wahlkarte Name 
und Adresse des Unternehmers ab-

gedruckt? Verstößt dies nicht gegen 
den Grundsatz des geheimen Wahl-
rechts?
Nein! Name und Adresse sind für die 
Hauptwahlkommission notwendig, 
um den „Wahlkartenwähler“ zu er-
fassen. Dieser Schritt ist erforderlich, 
damit ein und derselbe Wahlberech-
tigte nicht zweimal wählen kann. Die 
Wahlkarte selbst wird erst am letzten 
Wahltag in Anwesenheit der Haupt-
wahlkommission geöffnet und die 
jeweiligen Stimmzettelkuverts samt 
Stimmzettel den übrigen Stimmzet-
telkuverts beigemengt. Dadurch ist 
sichergestellt, dass eine Stimme nicht 
mehr zugeordnet werden kann.
 
Kann ich, obwohl ich eine Wahl-
karte beantragt habe, trotzdem 
noch in mein Zweigwahllokal wäh-
len gehen?
Vorausgesetzt, dass das Stimmrecht 
nicht bereits mittels Wahlkarte wahr-
genommen wurde, kann jeder Wahl-
berechtigte in „seinem“ Zweigwahl-
lokal wählen gehen. 
 
Ab wann werden Wahlkarten zuge-
stellt?
Der Wahlkartenversand beginnt An-
fang Februar 2020, wenn sowohl die 
Wahlberechtigten, als auch die Fach-
organisationen, in denen gewählt 
wird, feststehen.

Entstehen dem Wähler durch die 
Briefwahl Kosten?
Nein! Das Porto wird von der WKO 
Steiermark bezahlt!

Ihre Stimme zählt
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ANMELDEN
Konzessionsprüfung 
für das Güterbeförderungsgewerbe 
in der Steiermark
Anmeldung 

Anmeldungen zur Prüfung sind spä-
testens 6 Wochen vor dem jeweiligen 
Prüfungstermin beim Amt der Stmk. 
Landesregierung, Abteilung 13 
Wirtschaft, Tourismus, Sport, 8020 
Graz, Nikolaiplatz 3, einzubringen.

Den Anmeldungen zu den Prüfungen 
sind anzuschließen:
•	 allfällige Anträge auf Ausstellung 

von Bescheinigungen gemäß § 14 
BZP-VO samt den hierfür erfor-
derlichen Unterlagen oder bereits 
ausgestellte derartige Bescheini-
gungen,

•	 Urkunden zum Nachweis des 
Vor- und Familiennamens.

Kaufmännische Vorbereitung
Vor Besuch des fachlichen Vorbereitungs-
kurses empfehlen wir das Unternehmer-
training zu besuchen. Die Kurstermine 
sind im Wifi-Kursbuch oder unter 
www.stmk.wifi.at ersichtlich.

Grundqualifikation für Berufskraftfahrer
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im Personenkraftverkehr mit Omnibussen (Gelegenheitsverkehr und 
Kraftfahrlinie) und Güterkraftverkehr

Termine:
2020

Do. 	 16. Jänner
Fr. 	 31. Jänner
Fr. 	   7. Februar
Fr. 	 21. Februar
Fr. 	   6. März
Fr. 	 20. März
Fr. 	 27. März
Do. 	   9. April
Fr. 	 24. April
Fr. 	   8. Mai
Mi.	 20. Mai
Mi. 	 10. Juni
Fr. 	 26. Juni
Fr. 	 10. Juli
Fr. 	 24. Juli
Fr. 	   7. August
Fr. 	 21. August
Fr. 	   4. September
Fr. 	 11. September
Fr. 	 25. September
Fr. 	 16. Oktober
Fr. 	 30. Oktober
Fr. 	 13. November
Fr. 	 27. November
Fr. 	 11. Dezember
Fr. 	 18. Dezember

ANMELDEN

Lenkerinnen und Lenker von Kraft-
fahrzeugen für die gewerbsmäßi-
ge Beförderung von Personen mit 
Omnibussen (Personenkraftverkehr, 
Kraftfahrlinien), denen nach dem 
9.  September 2008 eine Lenkbe-
rechtigung für die Klasse D erstmals 
erteilt wird sowie Lenkerinnen und 
Lenker von Kraftfahrzeugen für die 
gewerbsmäßige Beförderung von 
Gütern, denen nach dem 9. Septem-
ber 2009 eine Lenkberechtigung für 
die Klasse C1 oder C erstmals erteilt 
wird, müssen eine Prüfung über die 
Grundqualifikation ablegen.

Die Prüfung besteht aus 
3 Teilen:  

•	 schriftliche Prüfung in Form von 
Multiple Choice  

•	 mündliche Prüfung: offene Fragen
•	 mündliche Prüfung: Praxissitua-

tionen				  
Lenkzeiten 

•	 praktische Fahrprüfung (es wird 
empfohlen, die praktische Fahr-
prüfung bereits zusammen mit 
der Führerscheinprüfung zu ab-
solvieren) 

Die Anmeldung zur Prüfung ist 
spätestens 6 Wochen vor dem fest-
gelegten Prüfungstermin einzubrin-
gen, es sind mindestens vier Prüfter-
mine im Jahr vorgesehen.

Für die Anmeldung zur Prüfung über 
die Grundqualifikation ist die Ab-
teilung 12 – Wirtschaft, Tourismus 
und Sport des Amtes der Steiermär-
kischen Landesregierung zuständig.

Die Anmeldung ist ausschließlich 
mittels ausgefülltem Prüfungsanmel-
deformular inklusive der anzuschlie-
ßenden Unterlagen bei der zustän-
digen Abteilung per Post, Fax oder 
E-Mail einzubringen. 
Das Anmeldeformular finden Sie un-
ter: https://tinyurl.com/ru9jfms
(Hinweis: das Formular kann elektro-
nisch ausgefüllt werden).

Bitte beachten Sie: 

Bei Prüfungsantritt ist ein amtlicher 
Lichtbildausweis sowie ein Nachweis 
über die Einzahlung der Prüfungsge-
bühr vorzulegen! Es wird geraten, die 
Prüfungsgebühr spätestens 1 Woche 
vor dem Prüfungstermin einzuzah-
len.
Weiterführende Informationen erhal-
ten Sie bei der zuständigen Sachbear-
beiterin Frau Emma Strommer – 
Tel.  0316/877-7938

 
Rechtliche Grundlagen: 

•	 § 44b Kraftfahrliniengesetz
•	  § 19a Güterbeförderungsgesetz
•	 Grundqualifikations- und Wei-

terbildungsverordnung – Berufs-
kraftfahrer

•	 Richtlinie 2003/59/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des 
Rates vom 15.07.2003 über die 
Grundqualifikation und Weiter-
bildung der Fahrer bestimmter 
Kraftfahrzeuge für den Güter- 
oder Personenkraftverkehr

Darko Jelica | 8051 Graz
Andreas Franz Wurzer | 8020 Graz
Emina Hasanbegović | 8020 Graz
Karl Matthias Keusch | 8121 Deutschfeistritz
Alfred Schriebl | 8153 Geistthal-Södingberg
DI (FH) René Scheidl | 8200 Gleisdorf
Christian Walter Weber | 9400 Wolfsberg
Michael Plasl | 9462 Bad St. Leonhard im Lavanttal
Benjamin Simon Mocher | 9470 St. Paul im Lavanttal
Mario Heinrich Feichtner | 8761 Pöls-Oberkurzheim
Stefan Maschutznigg | 8431 Gralla
Herbert Friedrich Jerich | 8200 Gleisdorf
Heribert Pratscher | 8261 Sinabelkirchen
Philip Wolfgang Guth | 8010 Graz

Infoabend (Wifi)
Termin: 23. Jänner 2020

Fachkurs (Wifi)
Termin:
2. März bis 20. März 2020

Frühjahr 2020

Schriftliche Prüfung
Termin: 8. April 2020
Ort: 	 Amt der Stmk. Landes-
regierung, 1. Stock rechts, Gro-
ßer Saal, 8010 Graz, Burgg.13

Mündliche Prüfung
Termin: 20. bis 22. April 2020
Ort: 	 Wirtschaftskammer Stei-
ermark, 4. Stock, Zi.-Nr. 430, 
8010 Graz, Körblerg. 111–113

Schwerpunkte der 
Ausbildung
•	 Kostenstellenrechnung,    Kos-

tendeckungsbeitrag
•	 Indexberechnung, Umsatzsteuer-

berechnung
•	 Frachtrecht, Schadenersatzrecht
•	 Arbeitnehmerschutz- und 

Arbeitszeitrecht sowie Kollektiv-
verträge

•	 Beförderungsverträge (CMR), 
Frachtgeschäfte,     Zollrecht

•	 kombinierter Verkehr
•	 Unternehmensorganisation,    

Betriebsführung
•	 EU-, Gewerberecht, Berufszu-

gang
•	 Güterbeförderungsrecht,  Tarife, 

Gesellschaftsrecht
•	 Versicherungsrecht, Steuerrecht
•	 grenzüberschreitender Verkehr 

und int. Rechtsvorschriften
•	 techn. Normen und techn. 

Betrieb
•	 Straßenverkehrssicherheit, Ver-

kehrsgeografie, Telematik

Wir gratul i e r en zur bes tandenen Konzess ionsprüfung
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Die abgedruckten Beiträge bieten einen Überblick zum Mediengeschehen der letzten Wochen und 
Monate und zeigen einen Auszug der Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Transporteure auf medialem Überholkurs

 Transporteure 
bekennen sich zum
Klimaschutz
        
 OTS, 18. Oktober 2019

 Pressekonferenz zu Lenkermangel

      WKO Österreich, 29. November 2019
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Pirker Gesellschaft m.b.H. – 
ein zukunftsorientiertes Unternehmen in den Bereichen 
Tranporte – Erdbau – Demolition & Recycling – Entsorgung, sowie 
Handel mit Sand- und Kiesprodukten
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Seit über sieben Jahrzehnten ist das Unternehmen im Familienbesitz und äußerst erfolgreich unter-
wegs. Familiärer Zusammenhalt und unermüdlicher Einsatz ermöglichen diese bemerkenswerte,
positive Firmenentwicklung.

Firmengeschichte
Das Familienunternehmen Pirker 
Gesellschaft m.b.H. blickt auf eine 
lange Tradition zurück.
Den Grundstein für die Erfolgsge-
schichte des weststeirischen Trans-
portunternehmens aus Schwanberg 
legte August Pirker im Jahr 1945. Da-
mals wurden noch sämtliche Trans-
porte von Gütern mit Pferdefuhrwer-
ken durchgeführt. Als einer der ersten 
seiner Zunft stieg der Firmengründer 
bereits 1954 auf den Traktor um und 

aufgrund der guten Auftragslage und 
der dadurch immer weiteren Strecken, 
die zurückgelegt werden mussten, 
suchte er 1955 um die Konzession 
zum Transport von Gütern mittels 
Lastkraftwagen an. Wurden anfangs 
hauptsächlich Holz, Kohle und Bau-
materialien befördert, erweiterte sich 
das Leistungspektrum im Laufe der 
Jahre um die Sparte Erdbau.
Das Unternehmen wuchs mit den 
Jahren massiv, eine Standortverle-
gung – innerhalb des Ortsgebietes 

– auf das heute noch benutzte Areal 
war notwendig. 1977 wurde das Ein-
zelunternehmen in eine Gesellschaft 
m.b.H. umgewandelt. Drei Jahre spä-
ter, trat August Pirker als Geschäfts-
führer zurück und übertrug seinen 
Aufgabenbereich und seine Funktion 
an Sohn Johann Pirker.
Als 1994 August Pirker vollständig 
aus dem Unternehmen ausschied, 
übergab er seine Anteile an die heuti-
gen Gesellschafter Johann und Bern-
hard Pirker.

Wordrap

Factbox
Firma: 
Pirker Gesellschaft m.b.H.	
 
Geschäftsführer:	  
Johann Pirker/Bernhard Pirker
 
Sitz:			 
Sportplatzweg 1a
8541 Schwanberg
Tel.: 03476/71 16
www.pirker-transporte.at
 
Gründungsjahr: 1945
 
Mitarbeiter: ca. 68
 
Fuhrpark: 28 Lkw, 35 Baumaschinen
 
Tätigkeitsfeld: 
Schüttguttransporte, Erdbau sowie 
Abbruchsarbeiten

Was macht Ihnen, Herr Johann Pirker 
an Ihrem Beruf besonders Spaß?
   Die freie Zeiteinteilung;
   der Kontakt mit Menschen;
   und dass es kein reiner Bürojob    
   ist.
 
Wären Sie kein Frächter, wären 
Sie ...?
 	 ... wäre ich Politiker.
 
Wenn Sie in der Branche etwas 
ändern könnten, was wäre das?

Ich würde alles daran setzen, 
die Rahmenbedingungen bzw. 
den Stellenwert des Transportge-
werbes in der Öffentlichkeit zu 
verbessern.

Geschäftsführer Johann Pirker, Bernhard Pirker

Angela Pirka, die seit 1988 als Ge-
schäftsführerin im Unternehmen 
war, übertrug 1999 ihre Position an 
Johann Pirker. Bernhard Pirker wur-
de zum Einzelprokuristen bestellt. 
2015 übernahmen die beiden Söhne 
die Anteile von Johann und Angela 
Pirker und beschäftigen zurzeit an die 
68 Mitarbeiter.

Leistungsumfang
Mit 28 Lkw und 35 Baumaschinen 
ist die Firma Pirker hauptsächlich 
in den Bereichen Erdbau, Abbruch-
arbeiten sowie  Schotter- und Holz-
transporten tätig.
Da sich die Rahmenbedingungen 
für den internationalen Transport 
von österreichischen Unternehmen 
so verschlechtert haben, hat sich die 
Firma Pirker für die nationale Büh-
ne entschieden, auf der sie kostende-
ckend und erfolgreich agieren kann.

Herausforderung
Die regionale Verwurzelung ist der 
Firmenleitung sehr wichtig, doch die 
Abwicklung immer größerer Projekte 
in den Ballungsräumen bringt durch 
die weiten Wegstrecken auch höhere 
Kosten mit sich und gestaltet sich 
des Öfteren umständlich. Die größte 
Herausforderung sieht Johann Pirker 
aber darin, dass alles schnelllebiger 
wird und eine langfristige Planung 
dadurch kaum möglich ist.
Doch nichtsdestotrotz erzählt der 
Geschäftsführer begeistert: „Das 
Schöne an meiner Arbeit ist, immer 
neue Aufgabengebiete zu finden und 
zu managen, sowie im Rahmen der 

gesetzlichen Bedingungen, die wirt-
schaftliche Darstellbarkeit des Unter-
nehmens zu garantieren.“

Teamarbeit zahlt sich aus
Der Erfolg des Unternehmens Pirker 
ist im engen familiären Zusammen-
halt und im unermüdlichen Tun zu 
finden. Unterstützt wird diese konse-
quente Arbeit durch Mitarbeiter, die 
sich durch Teamfähigkeit und Loya-
lität auszeichnen und die Firma nach 
außen hin bestens vertreten. 
„Nur dadurch können die immer 
schwieriger werdenden Rahmenbe-
dingungen seitens des Gesetzgebers 
abgefedert werden, sodass es möglich 
ist, auch als Traditionsbetrieb überle-
ben zu können und konkurrenzfähig 
zu bleiben“, betont Johann Pirker.
Besonderes Augenmerk wird auch 
auf einen funktionierenden und 
hochwertigen Fuhrpark gelegt: „Wir 
haben Kippfahrzeuge, Schwertrans-
port-Tiefbettsattel, Holz-Kran-Lkw, 
Baustoffsattel sowie Baustoffkran-
fahrzeuge im Einsatz, die wir ständig 
auf dem neuesten Stand halten.“

Werte zählen
„Für mich bedeutet Frächtersein, ei-
nen wichtigen Teil zur Versorgung 
und Entwicklung in unserem Land 
beizutragen. Damit das möglich ist, 
liegt es an den politischen Verantwor-
tungsträgern Bedingungen für unsere 
Branche zu schaffen, die es ermög-
lichen, auch in Zukunft diese Tä-
tigkeiten in unserem schönen Land 
auch ausführen zu können“, betont 
Johann Pirker abschließend.

Der Name Pirker ist weit über Schwanberg hinaus als qualitativ hochwertiges Unternehmen im Bereich Erdbau 
bekannt und geschätzt.
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Erdbau Köfer e.U. – 
wenn Qualität Erfolgsgeschichte schreibt
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Firmengeschichte

Andreas Köfer war im Bereich Erd-
bau tätig und hat, auf sein Wissen 
aufbauend, 2013 als Einmannbetrieb 
in Großklein seine eigene Firma ge-
gründet. 
Mit einem Traktor als Arbeitsmittel 
gestartet, kann der junge, ambitio-
nierte Unternehmer nur 6 Jahr später 
sieben Lkw und zahlreiche Bauma-
schinen sein eigen nennen.
Anfangs war Andreas Köfer nur für 
die eigenen Baustellen unterwegs. 
Seine Zuverlässigkeit sprach sich 

Factbox

Firma: 
Erdbau Köfer e.U.	
 
Inhaber:	 
Andreas Köfer
 
Sitz:			 
Großklein 60, 8452 Großklein
Tel,: 0664/28 68 707
www.koefer-erdbau.at
 
Gründungsjahr: 2013
 
Mitarbeiter: ca. 43
 
Fuhrpark: 
7 Lkw, 32 Baumaschinen
 
Tätigkeitsfeld: 
spezialisiert auf Erdbau

rung, Außenanlagen, Planierungen, 
Böschungssicherung und Holzspal-
tungen äußerst erfolgreich unterwegs 
– und das nicht nur in nahen Umfeld 
seiner Heimat Großklein.

Gerne nehmen Privatpersonen und 
regionale Firmen die Dienste von 
Köfer in Anspruch. Doch auch große 
Referenzprojekte wie der Einsatz im 
Gewerbeparkt von Leibnitz wo ein 
neues Autohaus errichtet wird oder 
das Großprojekt Modul 2 des Med 
Camupus an der Medizinischen Uni-
versität Graz spiegeln sowohl Wachs-
tum als auch die Qualitätsarbeit von 
Erdbau Köfer wider.

Selbst am Tun

Angesprochen auf seine Erfolgsstrate-
gie antwortet Andreas Köfer: „Quali-
tät ist ein Firmenmerkmal von mei-
nem Team und mir. Wir versuchen 
unseren Kunden Komplettlösungen 
anzubieten und diese mit besten Ma-
terialien durchzuführen. 
Ein Beispiel: Wir machen sehr viele 
Steinschlichtungen und verwenden 
dafür nur zertifiziertes Steinmaterial. 
So können wir sowohl bei Material 
als auch Durchführung beste Quali-
tät garantieren – und das ist mir sehr 
wichtig.“
Andreas Köfer sitzt auch selbst im 
Bagger, wenn Not am Mann ist, um 
einen reibungslosen Ablauf für seine 
Kunden zu gewährleisten. Familiäre 
Unterstützung erhält er seitens seiner 
Frau Claudia, die für einen geordne-
ten Ablauf im Büro sorgt.

Herausforderung

Konkurrenz braucht Köfer nicht 
zu fürchten. Dafür sorgt die gute 
Mundpropaganda, die wesentlich zur 
raschen Expansion seines Unterneh-
mens beigetragen hat.
Die größte Herausforderung ist das 
Wachstum an sich, dem entspre-
chend Rechnung getragen werden 
muss.
Die größte Freude für Andreas Köfer 
ist ein fertiges Projekt, mit dem er ge-
nauso zufrieden ist wie seine Kunden.
„Wichtig ist mir“, so der freundliche 
Firmeninhaber, schnelle und gute 
Lösungen für meine Kunden zu fin-
den und diese sauber, zuverlässig und 
termingerecht durchzuführen.“

Mitarbeiter als Erfolgsfaktor

„Meine Mitarbeiter unterstützen 
mich dabei den selbst gesetzten ho-
hen Qualitätsanspruch zu gewähr-
leisten. Unser Disponent übernimmt 
die Einteilung, aber die Mitarbeiter 
übernehmen eine großen Eigenver-
antwortung – auch für ihre Maschi-
nen. Auf sie kann ich mich vollends 
verlassen“, lobt Andreas Köfer.

Zukunftspläne

Vorrangig ist Familie Köfer der Er-
halt des Status quo wichtig. Die Er-
richtung einer weiteren Betriebsstätte 
im Raum Leibnitz, um den Platzbe-
darf des wachsenden Fuhrparks abzu-
decken, ist aber nicht ausgeschlossen.

schnell herum und die Auftragsbü-
cher wurden immer voller. So wur-
de 2017 ein Lkw angeschafft und 
damit kam die Frächterei als Unter-
nehmenszweig dazu. Auch die Kon-
zessionsprüfung absolvierte Andreas 
Köfer neben seiner Arbeit erfolgreich.
Inzwischen gehören sechs 4-Achser 
und ein Sattelfahrzeug zum Frächte-
rinventar, um der gestiegenen Nach-
frage und den Anforderungen gerecht 
werden zu können.

Der große Einsatz und die Kompe-
tenz des jungen Firmeninhabers blie-

ben nicht lange unbelohnt. Inzwi-
schen wird Köfer nicht nur regional 
gebucht, sondern auch immer größe-
re Firmen, wie die Porr, greifen auf 
ihn und sein Team zurück.

Leistungsumfang

Erledigte Köfer anfangs seiner Karri-
ere vor allem Erdarbeiten, so ist das 
Unternehmen in der Zwischenzeit 
auch in den Bereichen Abbruch und 
Recycling, Steinschlichtungen, Stra-
ßen- und Forstwegbebau, Schotte-

Firmeninhaber Andreas Köfer

Vom Ein-Personen-Unternehmen zum 43-köpfigen Team: Erdbau Köfer entwickelte sich innerhalb 
kürzester Zeit zum erfolgreichen und weit über die heimatlichen Grenzen hinaus bekannten und gern 
gebuchten Unternehmen. Damit kann Andreas Köfer als wahrer Senkrechtstarter bezeichnet werden.
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am 16. Mai 2020 
in der Grazer Messe

Nähere Infos 
folgen zeitgerecht!

Fachgruppentagung
Heute schon vormerken:

Leistungsschau mit 
Fachgruppentagung

Thema: CO2
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Service – Reparatur – Fahrzeugbau – Transporter – Lkw – Baumaschinen
Fehlerdiagnostik mittels Tester (Würth Bosch) bearbeiten und löschen
Motor-, Getriebe- und Retarder-Instandsetzung
Elektrik- und Elektronik-Instandsetzung
Aufbau – Anhänger – Rahmenausrichtung
Pritsche-Planen, Hecktüren, Heckklappen, Hakengeräte, Absetzkipper, Achsschenkellager, Komplett- und Teilreparaturen von 
Hilfs- und Hauptrahmen, Schweiß- und Ausbesserungsarbeiten (auch Aluminium, Edelstahl), Erneuerung der Achsen, Umbau 
oder Nachrüsten sämtlicher Teile auf Kundenwunsch, Kompletterneuerung von Planen inkl. Beschriftungen

Reparatur-Koffer – Kühlkoffer – Pritschen – Container
Auflieger – Anhänger – Silos – Sonderfahrzeuge – Schubboden
Reparatur der Böden oder Tausch, Hydraulik, Verschlüsse 

Tieflader – Hydraulik
Lenkachsen, Bremsen, Rampen, Fahrzeugelektrik

Wabco – Knorr – Haldex Bremsen sowie Achsen SAF – BPW – JOST Reparaturen
Radlager, Federbrieden, Anhängerkupplungen, Lagerungen, Parametrierung, Liftachsüberprüfungen, Luftfederüberprüfungen 
inkl. Einstellung, ABS/EBS – Elektronik

Havariereparaturen – Lackierungen – Instandsetzungen – Sandstrahlen – Alu-Schweißen
Übernahme der Versicherungsabwicklung, Begutachtung mit Sachverständigen

Service & Reparatur von Kühl- und Heiz-Aggregaten
Kühler: Carrier & Thermoking oder Frigoblock, Eberspächer, Webasto

Meiler Service Stützpunkt
Kipper, Heckklappen, Bordwände, Hydraulik-Kippstempel-Schläuche

Hydraulikarbeiten
Vom LBW-Kran bis hin zu Absetzkippern

Reifendienst & Reparatur – Achsvermessungen
Windschutzscheiben Reparatur & Tausch
Begutachtungen & Überprüfungen
Bremsprüfstand § 57a-24a-24-8, Tacho analog/digital, Kran, Ladebordwand, Lärmzertifikat, ADR-Ladesicherheitszertifikat

Pannendienst, Mobiler Notdienst und 24-Std.-Abschleppdienst
Wir reparieren alle Fahrzeugtypen auch vor Ort zur Weiterfahrt oder zur Fahrt in die Werkstätte. Unser Ersatzteillager garantiert 
eine schnelle Verfügbarkeit benötigter Teile.

Unsere Eigenvertriebsprodukte:
Ladebordwand DHOLLANDIA, Kässbohrer, Benalu-Alukippen & Auflieger, Kässbohrer – Tieflader, Wielton-Alukippen & Auflieger

Unsere Kooperationsprodukte:
TATRA PHOENIX & DAF Holland

Sämtliche Garantie- und Gewährleistungsabwicklungen vom Hersteller werden von uns unterstützt.

NUTZFAHRZEUG-KOMPETENZZENTRUM

www.sw-truck-trailer.at

+  NUR EIN
     ANSPRECHPARTNER+  FULL SERVICE
+  ZEITERSPARNIS
=  IHR GEWINN 	9  
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